
   mit Bremgarten
  und Feldkirch

Hartheim
am Rhein

Donnerstag, 20. Mai 2021 Amtsblatt Nr.  20

Pfi ngsten
Pfi ngsten Lasst das Lärmen, 

lasst die laute Stadt! 
Wandert in die Weite, 
trinkt euch augensatt! 

  
Sehr die Knospen schwellen 

heimlich Blatt für Blatt, 
leuchtend wie ein Lächeln, 

das noch Glauben hat. 
  

Pfi ngsten! Lasst die Seele 
tiefen Atem tun, 

dass er ihr nicht fehle, 
in sich selbst zu ruhn. 

  
(Hermann Claudius, 

deutscher Lyriker, 1878 - 1980) 

In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen 
allen ein schönes 
und erholsames 
Pfi ngstwochenende. 
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JUBILARE IN UNSERER GEMEINDE 
Auch in den letzten Wochen konnte Bürgermeister Stefan Ostermaier wieder einige Jubilare persönlich besuchen. Diese Besuche 
fanden wie derzeit üblich unter Einhaltung eines klar defi nierten Konzepts (Abstand, Maske, tagesaktuellem negativen Corona-

Schnelltest und ggf. Impfung Jubilar) statt. Neben drei Jubiläumsbesuchen zum jeweils 80. Geburtstag, konnte auch der 82. Geburtstag 
unseres Ehrenbürgers Rolf Imm gefeiert werden. 

Wir gratulieren allen Jubilaren der letzten Wochen recht herzlich und wünschen allen alles Gute und beste Gesundheit.  

Sollten wir Sie vergessen haben und/oder Sie nachträglich doch noch einen Besuchstermin wünschen, dann dürfen Sie sich gerne 
im Sekretariat bei Frau Lopéz unter 07633/91050 melden und ggf. einen Termin vereinbaren. 

Frau Wiebke Ade aus Hartheim konnte am 26. April 2021 ihren 
80. Geburtstag feiern, zudem BM Ostermaier die 

Glückwünsche der Gemeinde überbrachte

Ein weiterer Geburtstagsbesuch stand im Café Müller in Feldkirch 

auf dem Plan. Herr Horst Müller konnte hier am 27. April 2021 zu 

seinem 80. Geburtstag gratuliert werden

Das 80jährige Jubiläum konnte auch Herr Wilhelm Kolb aus 
Hartheim am Sonntag den 2. Mai 2021 im Kreis seiner Familie 

feiern. Die Glückwünsche der Gemeinde folgten dann durch BM 
Ostermaier am darauff olgenden Dienstag

Ehre wem Ehre gebührt - Rolf Imm erhält als Ehrenbürger 

zu seinem 82. Geburtstag am 29. April 2021 einen Besuch 

von BM Ostermaier 
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Inzidenz über 100 „Bundesnotbremse“

Es gelten die Regelungen der Bundesnotbremse des Infektionsschutzgesetzes
mit den Ergänzungen des Landes in der aktuellen Version der Corona-Verordnung.

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene Personen 
   nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 
   sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung
   abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine akuten 
Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

» Home O�ce, sofern möglich
» Gesundheitliche Fürsorge durch an den Betrieb angepasste Hygienekonzepte

» Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf bleiben
   inzidenzunabhängig geö�net

» Medizinische Maskenpflicht

» Bei den 
   nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 
   sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ab 14. Mai 2021

In aller Kürze die Regelungen für die wichtigsten Lebensbereiche:

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Home O�ce
» Gesundheitliche Fürsorge durch an den Betrieb angepasste 

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden. 
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein 
   negatives Testergebnis bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen. 

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

» Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
   aufeinander tre�en. 

» Geschäfte mit 
   inzidenzunabhängig geö�net

Geimpfte und genesene Personen

Es gelten die Regelungen der 
mit den Ergänzungen des Landes in der aktuellen Version der Corona-Verordnung.

!

Kontaktbeschränkung
Haushalt plus eine Person. 
Kinder der beiden Haushalte 
bis einschließlich 13 Jahre 
werden nicht mitgezählt. 

Ausgangsbeschränkung 
22 bis 5 Uhr

Alle Details sowie Fragen und 
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Körpernahe Dienst-
leistungen müssen 
schließen. Medizinisch 
notwendige Behandlungen 
sind weiterhin erlaubt. 
Friseurbetriebe dürfen 
geöffnet bleiben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen   
sind geschlossen.

Schulen bei Inzidenz über 100 im
Wechselunterricht. Bei Inzidenz 
über 165 sind Schulen im 
Fernunterricht. Kitas schließen. 
Notbetreuung möglich. Diese beiden
Regelungen gelten auch für außer-
schulische Bildungseinrichtungen.  

Stand: 14. Mai 2021

APOTHEKEN-PLAN 
VOM 20.05. BIS 27.05.2021 
  
20.05.2021    
Hardt-Apotheke, Hartheim  
     
21.05.2021    
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen  

     
22.05.2021    
Linden-Apotheke, Buggingen 
Tuniberg-Apotheke, Munzingen  
     
23.05.2021    
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen  
   
24.05.2021    
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen

     
25.05.2021    
Faust-Apotheke, Staufen  
     
26.05.2021    
Bad-Apotheke, Bad Krozingen  
   
27.05..2021    
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal 
Werder-Apotheke, Müllheim 

Neue Corona-Verordnung – Öff nungsschritt 1 seit Samstag, 15. Mai – 
Zusätzliche Lockerungen ab Mittwoch, 19. Mai 
Mit der neuen, seit dem 14.05.2021 geltenden Corona-Verordnung hat die Landesregierung einige Dinge neu geregelt und von der 7-Tages- 
Inzidenz abhängige Öff nungsschritte erstellt. 

Auf den nächsten 2 Seiten lesen Sie die offi  zielle „Auf-einen-Blick-Übersicht“. Seit dem 15. Mai gilt in unserem Landkreis bereits der „Öff nungs-
schritt 1“ (S. 4 des Amtsblattes), weil der Inzidenzwert stabil unter 100 lag. Weil diesen Dienstag zusätzlich die Unterschreitung des Inzidenzwer-
tes von 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen vom Gesundheitsamt festgestellt wurde, können wir bereits ab Mittwoch 19. Mai zu den weite-
ren Lockerungen (S. 4 des Amtsblattes) gelangen, so dass z.B. ein Treff en mit 3 Haushalten (max. 10 Personen) nach langem wieder möglich ist. 

Welche Öff nungsschritte auf Grund welcher Inzidenz gelten, erfahren Sie immer aktuell auf unserer Homepage (www.hartheim.de) und auf 
unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind aktuell dabei ein Ampelsystem zu entwickeln, mit dem Sie dann auf einen Blick erkennen, wo wir uns 
gerade befi nden!  
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Ö�nungsschritt 2Ö�nungsschritt 

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungs-
schritt 1 weiter*

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und 
Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest und 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

Ö�nungsschritt 3Ö�nungsschritt 

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungs-
schritt 2 weiter*

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und 
Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest und 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):



*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien
   bis 100 Personen in geschlossenen Räumen
» Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 
   20 Schüler*innen

Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   bis 100 Personen in geschlossenen Räumen
» Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen

» Messen, Ausstellungen und Kogresse  (1 Person pro 
   20 m²)   20 m²)

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kultur-
   häusern, Kinos und ähnliche) innen bis 100 Personen
   und außen 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen
   und außen in Beherbergungsbetrieben für Übernacht-
   ungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen 
   für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)» Schwimmbäder

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sport-
   anlagen,  -stätten und -studios (1 Person pro 20 m²) 
   innen und außen 
» Veranstaltungen des Spitzen- und Profisports mit 
   maximal 250 Zuschauer*innen innen und außen

Inzidenz unter 100

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person 
   pro 10 m²)   pro 10 m²)

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kultur-
   häusern, Kino und ähnlichen) innen bis 250 Personen
   und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeitein-
   richtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen
   und außen (1 Person pro 10 m²)

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien
   bis 250 Personen
» Lehrveranstaltungen an 
   bis 250 Personen

!

Weitere Lockerungen:

Inzidenz 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum
   mit 10 Person aus bis zu 3 Haushalten. Kinder 
   der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
   werden nicht mitgezählt. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   werden nicht mitgezählt. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   ohne Auflagenohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten  
   ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   ohne Auflagen

*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

Lockerungen werden zurückgenommen, wenn 
Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 
über 50 liegt.

Stand: 14. Mai 2021

» Bei Veranstaltungen zur Religionsausübung 
   Gemeindegesang zulässig

- Geschäfte mit weniger als 10 m² 
  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
  Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
  ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
  den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht vor den Geschäften und
  auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden.
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht 
  erlaubt

   maximal 250 Zuschauer*innen innen und außen

» Bei Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang zulässig

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021

   20 Schüler*innen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter 
   Einhaltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100

Ö�nungsschritt 1Ö�nungsschritt 

! Inzidenz 5 Tage unter 100*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen 
mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet
tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen 
vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept.    ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m²
   2 Kund*innen pro 40 m

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und 
   ähnliche) bis 20 Personen
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)

» Lehrveranstaltungen im Freien an Hoch-
   schulen und Akademien bis 100 Personen, 
   Nutzung von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen, 
   außen bis 20 Personen (Tanz- und Sport-
   kurse nicht erlaubt)
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen (kein Gesangs-, Tanz- 
   oder Blasmusikunterricht)
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen
» Veranstaltungen des Spitzen- und Profi-
   sports bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi�e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö�nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

» Kitas im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
» Grundschulen im Präsenzbetrieb ohne Abstand
» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen Präsenzunterricht im 
   Wechselmodell
» Sonderregelung für Abschlussklassen möglich
» Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die 
   verpflichtende Durchführung von 2 Corona-Tests pro Woche für alle 
   Schüler*innen und Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.
» Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikumsverkehr. 
   Kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
   werden nicht mitgezählt.
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit 
   medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 
   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 
   mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein 
   Haushalt.

   

» Tre�en 
   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 

» Kitas 
» Grundschulen
» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen

   Haushalt.

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten gilt:

» Veranstaltungen zur Religionsausübung 
   ohne Anmeldung

   sports

» Veranstaltungen zur 
   ohne Anmeldung

   medizinischer Maske möglich.
» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden 
   Bedingungen erlaubt: 

- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und 
  der Dauer der Dienstleistung müssen alle Beteiligte 
  medizinische Masken tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei 
  einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest 
  der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

Stand: 14. Mai 2021

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021
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Verlegung der  
Bushaltestelle am 
Rathausplatz 
Für die Dauer der Vollsperrung 
der Rheinstraße im ersten 
Bauabschnitt kann die Bushal-
testelle am Rathausplatz von 
den Buslinien der Firma Rast 
nicht angefahren werden:

•	 Ab dem 31. Mai wird die Bushaltestelle während dieser Zeit 
in die Vogesenstraße/Ecke Jurastraße/Abzweig Belchenstra-
ße verlegt. 

•	 Außerdem wird eine zusätzliche Zu- und Ausstiegsmöglich-
keit im Bereich „Friedhof Hartheim/Am oberen Kirchweg“ 
eingerichtet.

Covid-19 Fallzahlen in unserer Gemeinde  
Vier aktive Fälle und elf Kontaktpersonen der Kategorie 1 
(Stand: 18.05.2021) 
Auf Grund von etlichen Nachmeldungen kam es in der vergan-
genen Woche zu einer größeren Abweichung zwischen den 
veröffentlichten Zahlen der Verwaltung im Amtsblatt und der 
vom Landkreis veröffentlichten Landkreiskarte vom 12.05.2021. 
Die der Verwaltung beim Redaktionsschluss am vergangenen 
Dienstag bekannten vier aktiven Fälle, erhöhten sich kurzer-
hand bis zur Veröffentlichung des Landratsamtes am Mittwoch 
auf neun aktive Fälle. 

Mit aktuellem Stand vom 18.05.2021 sind der Verwaltung nun 
noch 4 aktive Fälle in unserer Gemeinde bekannt. Zusätzlich 
wurden 11 Kontaktpersonen der Kategorie 1 an das Rathaus 
übermittelt. 

Termine für die Corona-Schnellteststelle 
Wegen der großen Nachfrage an Testterminen hatten wir den 
Testzeitraum für kommenden Samstag bereits erweitert. Aktu-
ell sind jedoch alle verfügbaren Termine vergeben. 

Für die kommende Woche haben wir die Testzeiträume daher 
wieder ausgedehnt und werden sowohl am Pfingstmontag als 
auch am darauffolgenden Freitag Termine anbieten können. 
In der KW21 sind somit folgende Testzeiträume vorgesehen:
•	 Montag, 24.05.2021 von 10.00 bis 11.30 Uhr
•	 Dienstag, 25.05.2021 von 17.00 bis 18.30 Uhr
•	 Freitag, 28.05.2021 von 16.30 bis 18.00 Uhr
•	 Samstag, 29.05.2021 von 09.00 bis 12.00 Uhr
 
Wir werden die Termine wieder am Freitag, den 21. Mai ab 8 
Uhr freischalten. Sollte ein großer Andrang bemerkbar sein, 
können die Zeiten ggf. auch kurzfristig noch angepasst werden. 
Zur Terminreservierung gelangen Sie über den QR-Code oder 
über den Link auf der Startseite unserer Homepage www.hart-
heim.de. Sollte eine digitale Terminreservierung nicht möglich 
sein, können Sie sich telefonisch auch an die Gemeindeverwal-
tung unter 07633/9105-26 wenden. 

 Bitte beachten Sie weiterhin folgende Hinweise:
•	 Einlass nur mit Termin.
•	 Kommen Sie pünktlich. Bringen Sie 

bitte Ihren Ausweis, den Zugangs-
code und eine Maske mit.

•	 Keine Testung von Personen mit Er-
kältungssymptomen - wenden Sie 
sich in diesem Fall an Ihren Arzt oder 
an die Hotline 116 117.

Die fleißigen Helfer der Corona-Schnellteststelle vom vergangenen 
Samstag. Für Ihr ehrenamtliches Engagement gebührt allen Helfern 
ein großes und herzliches Dankeschön.

Änderung  
Redaktionsschluss

Der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt der KW21  
und der KW22 ändert sich durch Pfingsten und Fronleichnam 

von jeweils Freitag auf Donnerstag, den 20.05.  
und 27.05.2021, 10.00 Uhr. 

Wir bitten um entsprechende Beachtung! 

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Beflaggung am Sonntag, den 23. Mai 2021 
Anlässlich des Jahrestags der Verkündung des Grundgesetzes 
wird am kommenden Sonntag, den 23. Juni 2021 unser Rat-
haus beflaggt. 

Vollsperrung der „Querstraße“ und  
halbseitige Sperrung der „Hauptstraße“  
in Bremgarten 
Auf Anordnung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald zur Sanierung zweier Kanalschachtabdeckungen in Hart-
heim-Bremgarten, Hauptstraße 26 und Einmündung Quer-
straße, wird im Zeitraum vom 17.05. - 28.05.2021 die Straße 
voll, bzw. halbseitig für ca. 2 Arbeitstage gesperrt. 

Wir bitten um Beachtung und um Verständnis. 

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage) 
Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l
13,4 2,39 / mittel 20,8  
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AUS DEM STANDESAMT

Sterbefall 
Am 07.05.2021 verstarb aus unserer Gemeinde Herr Werner Kling, 
Bachstr. 7, Feldkirch. 

Den trauernden Angehörigen wünschen wir viel Kraft 
und Zuversicht.  

 

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Gemeinde Hartheim am Rhein bietet den Bürgerinnen und 
Bürger, unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen, 
die Rentenberatung durch Mitarbeiter der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund an.  Es können Fragen in Bezug auf die Deutschen 
Rentenversicherung gestellt werden und Sie bekommen Hilfe beim 
Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen und Rentenanträgen. 

Die Sprechstunden finden am 1. Mittwoch im Monat bei Herrn 
Rees und am 3. Mittwoch im Monat bei Frau Schmidt im Erdge-
schoss Zimmer 5 des Rathauses statt. Bitte beachten Sie, dass 
eine Rentenberatung nur nach telefonischer Terminvereinba-
rung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist.  

Zum Sprechtag bringen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen, 
Personalausweis, Steuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung 
(IBAN + BIC) und den Krankenkassenausweis mit. 
 
 

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen 
Restmülltonne 20.05.2021 Hartheim + Feldkirch 
Restmülltonne 21.05.2021 Bremgarten 
 
 
Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, Anlieferungen  
und Abfallwirtschaft  07634/5079-122 
(besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr ) 
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen  07634/5079-0 
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr) 
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 

Knallgeräusche im Rheinwald
Seit geraumer Zeit kann man gerade im Rheinwald in 
Hartheim „Knallgeräusche“ in ca. 20-minütigen Abstän-
den hören. Hierbei handelt es sich um eine Schussanlage 
auf der französischen Seite um Vögel und Schwarzwild 
von den Landwirtschaftsflächen fernzuhalten. 

Je nach Windrichtung ist dieses Geräusch auch an den 
westlichen Ortsrandlagen der Gemarkung Hartheim zu 
hören. 

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag: 09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse:  RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener 
Straße 3, 79427 Eschbach, Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
informiert:   
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim   
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben: 
  
Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
   - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22 
  
Bremgarten - Getränkelädele „Zum Durstlöscher“, 
      St. Stephanusstraße 2 
  
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 
  

 

 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesmutter – Tagesvater 
Eine Aufgabe für mich?!  

 
Sie möchten Ihre Familie und Ihr Berufsleben 

miteinander verbinden? 
Sie interessieren sich für pädagogische Themen 

und sind bereit sich weiterzubilden? 
Sie möchten Verantwortung übernehmen und 

Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten? 
 

Dann werden Sie Tagespflegeperson! 

Termine für Infoabende in 
Ihrer Region finden Sie unter:  

www.lkbh.de/kindertagespflege 
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Kostenlose neutrale Energieberatung für 
Haushalte im Breisgau-Hochschwarzwald 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
als Teil der Klimaschutzoff ensive des Landkreises - Anmeldung 
bis zum 30. November möglich 
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bietet ab sofort in Ko-
operation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. 
kostenlose und unabhängige Energieberatungsangebote für private 
Haushalte aus dem Landkreis an. Die Energieberatungen werden ge-
fördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie. Die restlichen Kosten übernimmt der Landkreis. 

Das Angebot kostenloser Energieberatungen ist Teil der Klimaschut-
zoff ensive des Landkreises. Mehr dazu auch unter www.lkbh.de/
klimaschutz, Rubrik Energieberatung. Private Haushalte haben den 
größten Anteil am Energieverbrauch im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald. Daher sollen vermehrt Maßnahmen zur Energieein-
sparung in bestehenden Gebäuden umgesetzt werden, um die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Hier setzt der Landkreis mit 
dem Angebot kostenloser Energieberatungen für private Haushalte 
an. Folgende drei Energie-Checks für eine Beratung sind möglich: 
Gebäude-Check: Hier geht es um den energetischen Zustand ei-
nes Hauses oder einer Wohnung. Der Gebäude-Check beurteilt den 
Strom- und Wärmeverbrauch, die Heizungsanlage sowie die Gebäu-
dehülle und zeigt Sparpotenziale auf. 
Eignungs-Check Heizung: Dieses Angebot hilft bei einem geplan-
ten Heizungstausch oder dem Umstieg auf erneuerbare Energien. 
Solarwärme-Check: Damit soll das Potential einer solarthermischen 
Anlage analysiert werden um dieses voll auszuschöpfen. Es wird zum 
Beispiel geprüft, ob Speicher und Kollektoren zusammenpassen und 
die Anlage richtig mit dem Heizkessel kommuniziert. 
Die Beratungen werden vor Ort im Haus von unabhängigen Energie-
beratern durchgeführt, die den hohen Qualitätsanforderungen der 
Verbraucherzentrale genügen müssen. Weitere Informationen und 
die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es direkt bei der Ver-
braucherzentrale unter der Telefonnummer: 0800 809 802 400 oder 
im Internet unter https://www.verbraucherzentrale-bawue.de. 
Außerdem bietet die Verbraucherzentrale an zwei Beratungsstütz-
punkten kostenlose Energieberatungen für Haushalte aus dem 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald an. In Freiburg in der Kai-
ser-Joseph-Straße 271 und in Titisee-Neustadt im Rathaus in Neu-
stadt. Momentan sind diese aber aus Gründen der Corona-Pandemie 
für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonische Beratungen 
können montags bis donnerstags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
freitags von 10:00 bis 14:00 Uhr unter der Nummer 0711 66 91 10 
terminiert werden. 
 
 

Landwirtschaftliche Betriebe im Berggebiet 
können jetzt Landschaftspfl egegeld für 2021 
beantragen 
In diesen Tagen versendet das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald die Antragsunterlagen für das Landschaftspfl egegeld 2021 
an rund 1.100 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis. Das Land-
schaftspfl egegeld einschließlich Beweidungszuschlag ist eine Beson-
derheit des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald und zahlreicher 
Gemeinden im Landkreis, die mit ihrer Förderung Grünlandbetriebe 
und Weidegemeinschaften beim Erhalt der Kulturlandschaft unter-
stützen. Gefördert werden Betriebe im sogenannten Berggebiet, 
also Gebiete des Schwarzwalds, des Kaiserstuhls und des Markgräf-
lerlands. Das Berggebiet gilt aus landwirtschaftlicher Sicht wegen 
seiner naturbedingten Besonderheiten als benachteiligtes Gebiet. 
Zur Auszahlung kommt in diesem Jahr wieder ein Zuschussvo-
lumen von 560.000 Euro, das je zur Hälfte vom Landkreis und von 
25 Standortgemeinden aufgebracht wird. Das Antrags- und Aus-
zahlungsverfahren richtet sich nach den „De-minimis“-Vorschrif-
ten der Europäischen Union, die Agrar-Beihilfen an Betriebe bis zu 
einer Zuschusssumme von 20.000 Euro innerhalb der letzten drei 
Jahre erlauben. Einen Antrag können Betriebe mit mehr als einem 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche stellen, auch solche, die 
vom Landratsamt nicht angeschrieben wurden. Antragsteller müs-

sen eine Unternehmensnummer des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald oder der Stadt Freiburg besitzen. Erstmals in diesem 
Jahr ist eine digitale Antragstellung möglich. 
Gefördert wird die Bewirtschaftung von Grünland- und Weidefl äche 
im Fördergebiet innerhalb des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald, das der Gebietskulisse der sogenannten Ausgleichszulage 
Landwirtschaft entspricht. Der Stichtag für alle Betriebs- und Flä-
chenangaben ist der 15. Mai 2020, der auch für später erfolgte Ho-
fübergaben gilt. Mit schriftlicher Zustimmung des Hofübergebers 
kann auch der aktuelle Bewirtschafter den Antrag stellen. Abgabe-
frist für Anträge auf Landschaftspfl egegeld 2021 ist der 5. Juli 2021. 
Die Antragsteller müssen aus Kontrollgründen eine Unternehmens-
nummer des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald oder der Stadt 
Freiburg besitzen. Der Stichtag für alle Betriebs- und Flächenanga-
ben ist der 15. Mai 2020, der auch für später erfolgte Hofübergaben 
gilt. Mit schriftlicher Zustimmung des Hofübergebers kann aber 
auch der aktuelle Bewirtschafter den Antrag stellen. Die diesjährige 
Abgabefrist für Anträge auf Landschaftspfl egegeld 2020 ist der 5. 
Juli 2021. 
Der Einstieg zum digitalen Antrag befi ndet sich auf der Internetsei-
te des Landkreises unter „Wirtschaft – Mobilität“, „Landwirtschaft“, 
„Förderprogramme“. Gerne berät das Landratsamt zum Landschafts-
pfl egegeld telefonisch. Interessierte wenden sich an Frau Ariane 
Dömeland vom Fachbereich Wirtschaft und Klima unter der Tele-
fonnummer 0761 2187-5311 oder per E-Mail an ariane.doemeland@
lkbh.de. Persönliche Beratungen in der Außenstelle Titisee-Neustadt 
werden wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht stattfi nden 
können. Persönliche Beratungen im Hauptgebäude in der Stadtstra-
ße 2 sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich. Im Landratsamt gilt eine Masken-
pfl icht.  
 
 

 FREIWILLIGE FEUERWEHR

 
 
 
 
 

Löschen - Retten 
Bergen - Schützen 

von Personen, Tieren und Sachwerten - 
der Auftrag der Freiwilligen Feuerwehren. 

Sie möchten sich sozial engagieren? 
Wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Bewerbung! 

Bundesfreiwilligendienst 
beim Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau 

Freiwillige Helfer/in zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren gesucht 
• in den zentralen Werkstätten des Feuerwehrzweckverbands 
• bei Prüfungen des technischen Geräts im Zivil- und Katastrophenschutz von den 

Feuerwehren des Zweckverbands 
• im aktiven Feuerwehrdienst 

Voraussetzung: 
• abgeschlossene Truppmann/frau-Ausbildung bzw. Bereitschaft zur Absolvierung 

dieser Ausbildung und weiterer feuerwehrspezifischer Seminare 
• Fahrerlaubnis der Klasse B (wenn möglich) 
• Teamfähigkeit 

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter: 
Tel. 07633 / 804-34 (Herr Blattmann, Verbandsverwaltung) 
Tel. 07633 / 91380 (Herr Eckert, Feuerwache)  

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

Feuerwehrzweckverband 
Südlicher Breisgau 
Im Unteren Stollen 1 
79189 Bad Krozingen 

 
    Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst finden Sie unter www.bafza.de  
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 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 
Donnerstag, 20. Mai 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Freitag, 21. Mai  
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Samstag, 22. Mai  
RENOVABIS-Kollekte 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Sonntag, 23. Mai, Pfingstsonntag 
RENOVABIS-Kollekte 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Maiandacht 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Maiandacht 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
18:30 Uhr Maiandacht gestaltet von der kfd 
 
Montag, 24. Mai , Pfingstmontag 
Kurpark Bad Krozingen 
10.30 Uhr Einladung zum Ökumenischen Gottesdienst (GD, 

Guthmann & Bösenecker)  
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Dienstag, 25. Mai  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AE) 
 
Mittwoch, 26. Mai  
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (AR) 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Donnerstag, 27. Mai  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD) 
 
Freitag, 28. Mai  
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Rosenkranz 
 
Samstag, 29. Mai 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz 

Sonntag, 30. Mai , Dreifaltigkeitssonntag 
St. Stephan, Bremgarten 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (AR) 
18:30 Uhr Abschluss der Maiandachten 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Abschluss der Maiandachten (AR) 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Abschluss der Maiandachten (GD) gestaltet von den 

liturgischen Diensten 

Für den Ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag, 24.5. im 
Kurpark in Bad Krozingen können Sie sich telefonisch unter 3242 (ev. 
Pfarrbüro) oder über die Homepage www.kath-bk-ha.de anmelden. 
  
Bei Gottesdiensten ist von den Gläubigen eine medizinische 
Maske zu tragen. Dazu zählen OP-Masken, FFP2-Masken und 
solche vergleichbarer Standards.   
Sofern ein Attest vorliegt, dass vom Tragen der Maske befreit, 
ist dieses den Ordnern unaufgefordert vor dem Gottesdienst 
vorzuzeigen.   
Bitte bringen Sie möglichst Ihr eigenes Gotteslob mit. 
Ab sofort können wieder Messintentionen bestellt werden. Diese 
werden allerdings nicht in den Gemeindeblättern, bzw. im Gottes-
dienstanzeiger veröffentlicht, sondern in der jeweiligen Messe ge-
lesen 
  
Sakramente 
Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie das Taufseminar; danach erfolgt das persön-
liche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Gemeindehaus in Hartheim (Kirchstr. 1a) statt: 
  
Aufgrund der Coronapandemie finden derzeit keine Taufsemi-
nare statt!!!   
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde 
des Täuflings mit.  
•	 Taufen und Hochzeiten  können im kleinen Kreis durchgeführt 

werden
•	 Für Beerdigungen und Trauerfeiern unter freiem Himmel gilt eine 

Höchstzahl von 100 Teilnehmenden
 
Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
Donnerstag, 10.06.2021 
Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 19.06.- 25.07.2021 
  
KONTAKTDATEN 
Gerade in dieser schweren Zeit sind wir jederzeit für sie da! 
Pastorale Mitarbeiter 
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0
g.disch@kath-bk-ha.de 
Vikar Arul Arockiasamy 07633 / 9232944
a.arockiasamy@kath-bk-ha.de 
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17
u.dondrup@kath-bk-ha.de 
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40
b.huber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19
g.klingele@kath-bk-ha.de   

Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage: www.kath-bk-ha.de 
Büro Bad Krozingen, Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen 
Telefon 07633 / 908949-0 
Fax: 07633 / 908949-20    

Die Pfarrbüros sind für den Publikumsverkehr geschlossen! 
Auf Grund des sich ausbreitenden Coronavirus bleiben die Pfarrbü-
ros bis auf weiteres geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten 
bitten wir Sie um telefonische Terminvereinbarung. 
  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
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EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
Sonntag 23.05.2021 (Pfingstsonntag) 
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer Bösenecker) 
  
Montag 24.05.2021 (Pfingstmontag) 
10.30 Uhr Einladung zum Ökumenischen Gottesdienst bei der 

Konzertmuschel im Kurpark in Bad Krozingen; als 
musikalischer Beitrag werden Stücke aus einer Mo-
zartmesse unter Leitung von Bezirkskantorin Susanne 
Konnerth zu hören sein 

Sonntag 30.05.2021 
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Prädikantin Müller) 
  
Sonntag 06.06.2021 
18.00 Uhr Einladung zum Gottesdienst nach Wolfenweiler (Prädi-

kantin Oser) 
  
HINWEIS: 
Falls der Corona-Inzidenzwert weiter steigt und über 100 liegt, 
wird es kurzfristig zu Änderungen und Absagen der Gottes-
dienste kommen! Bitte fragen Sie gegebenenfalls im Pfarramt 
in Mengen nach. Für den Besuch eines Gottesdienstes, melden 
Sie sich bitte per Mail (mengen@kbz.ekiba.de) oder telefonisch 
(07664 2476, mit Anrufbeantworter) im Pfarramt in Mengen an. 
!!! Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske des 
Typs FFP2 ist zum Besuch eines Gottesdienstes zwingend not-
wendig!!! 
Aufgrund des andauernden Corona-Lockdowns gelten für die Got-
tesdienste folgende Schutzmaßnahmen: 
•	 mindestens 2 m Abstand zu anderen Menschen halten 
•	 Mund-Nasen-Schutz (medizinische oder FFP2-Maske)  wäh-

rend des gesamten Gottesdienstes 
•	 Gemeindegesang und das laute Mitsprechen nicht mehr gestat-

tet; leises Mitsprechen (z.B. beim VaterUnser) weiterhin möglich 
•	 Sitzplätze in der Kirche sind markiert: Es sind Plätze für Einzelper-

sonen und für Paare sowie Familien/Hausgemeinschaften ausge-
zeichnet. 

•	 bei Erkältungssymptomen zu Hause bleiben 
  
Bücher-Tauschzimmer 
Das Bücherzimmer Freitag nachmittags in Mengen bleibt geschlossen. 
  
Pfarramtssekretariat 
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476  Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 
  
Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker 

 AUS DER NACHBARSCHAFT

Stellenanzeige der Gemeinde Buggingen 
Reinigungskraft für die Kindertagesstätten gesucht 
Die Gemeinde Buggingen sucht, zur Verstärkung des Reinigungs-
teams, ab sofort 

eine Reinigungskraft (m/w/d) 

Die Einstellung erfolgt auf der Basis einer geringfügigen Beschäfti-
gung. Interessierte Personen melden sich bitte baldmöglichst auf 
dem Rathaus Buggingen bei Sonja Pfeiffer, Telefon 07631/1803-23. 

Ende des 
redaktionellen Teils

Stellenanzeige der Stadt Müllheim 
Die Städtische Musikschule sucht ab 1. Oktober 2021 

eine Lehrkraft (m/w/d) für Gesang (Klassik/Pop)  
und Stimmbildung  

Eine Zusatzqualifikation im Bereich der Elementaren Musikpädago-
gik/SBS ist wünschenswert. Das Unterrichtsdeputat umfasst 18 Un-
terrichtseinheiten.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungs-
portal unter www.muellheim.de > Stellenangebote bis spätestens 
zum 13. Juni 2021. Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen 
Musikschulleiterin Frau Rudolph unter 07631 6147 und zu personal-
rechtlichen Fragen Frau Spensberger unter 07631 801224 gerne zur 
Verfügung. Erste Informationen über die Musikschule erhalten Sie 
auf der Homepage www.musikschule-muellheim.de  

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Hydrologisches Winterhalbjahr 2020/21: 
Grundwasserstände immer noch zu niedrig 
„Die Grundwasserstände in Baden-Württemberg bewegen sich wei-
terhin auf einem unterdurchschnittlichen Niveau“, so Eva Bell, Prä-
sidentin der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. 
Grund hierfür seien die extremen Niedrigwasserstände des Jahres 
2018, die sich bis heute auswirken. Die im Durchschnitt ausreichen-
den, aber sehr wechselhaften Niederschlagsmengen der letzten drei 
Winterhalbjahre konnten die extreme Trockenheit des Jahres 2018 
bislang nicht ausgleichen. „Das zeigt: Extremereignisse lassen sich 
auch Jahre danach im Grundwasser nachweisen“, so Bell. 

Hydrologisches Winterhalbjahr zu Beginn und am Ende zu tro-
cken 
Im Winterhalbjahr 2020/2021 blieben in den Monaten November 
und Dezember 2020 zunächst größere Niederschläge aus. Erst mit 
den überdurchschnittlichen Niederschlägen im Januar 2021 wur-
den die Böden wieder ausreichend mit Wasser gesättigt, sodass die 
Niederschläge im Februar zu einem deutlichen Anstieg der Grund-
wasserstände führten. An manchen Messstellen wurden sogar 
überdurchschnittliche Werte erreicht. Auch die abtauenden Schnee-
rücklagen ließen die Grundwasservorräte im Land ansteigen. Un-
terdurchschnittliche Niederschläge im März und vor allem im April 
verhinderten dann allerdings eine weitere Erholung der Grundwas-
servorräte. 

LUBW-Lysimeter dokumentiert: Erst nach drei Wintermonaten 
gibt der Boden Wasser an das Grundwasser ab 
Die LUBW beobachtet mit ihrem wägbaren Lysimeter in Büchig bei 
Karlsruhe die Entwicklung der Wassermenge im Boden. In diesem 
Winter benötigte der Bodenwasserspeicher drei regenreiche Mona-
te in Folge, ehe er ausreichend gefüllt Sickerwasser an das Grund-
wasser abgab. Dieser Prozess begann erst Ende Januar 2021, also zu 
einem späten Zeitpunkt im Winterhalbjahr. 

Hydrologisches Winterhalbjahr wichtig für das Grundwasser 
Die Grundwasserstände füllen sich generell im hydrologischen Win-
terhalbjahr, also in den Monaten November bis April. Aufgrund der 
niedrigen Temperaturen verdunstet deutlich weniger Niederschlag 
als im Sommerhalbjahr, auch die meisten Pflanzen benötigen weni-
ger oder gar kein Wasser. Entsprechend kommt mehr Niederschlag 
beim Grundwasser an.  
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT 
DONNERSTAG, 20. MAI 2021, 10 UHR

Zu spät eingereichte

Beiträge werden nicht 

veröffentlicht!

| WICHTIGE TELEFONNUMMERN
GEMEINDEVERWALTUNG

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau López Dominguez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Herr Blum 9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Lorenz   9105-22  

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet:  www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofleitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Vertretung von Revierleiter Florian Frisch: 
Fabian Wangler  0761-2187 5124 
E:Mail:  fabian.wangler@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öffnungszeiten: 
Dienstag, 16-19 Uhr
Freitag, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@breisnet-online.de

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öffnungszeiten: 
Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: nur nach Terminvereinbarung in der Zeit 
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öffnungszeiten: Tel.: 07633/9105-60
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

JUGENDBÜRO/JUGENDRAUM
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil:  0151/50500309
E-Mail:  jugendbuero@jugend-hartheim.de

ABFALLBERATUNG
Öffnungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittannahme
Mittwoch  (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch  (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren:  Frau Kunzelmann 
 Telefon 0761/2187-8817

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Joachim Faller  Tel. 07633/14815 
Abt. Feldkirch,
Philipp Graffelder  Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen
in der Zeit von 07.30 - 12.00Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND 
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Telefon  07631/36536 

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST  
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER 
0180 3 222 555-40

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer
Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
-  Christel Diehl, Bremgarten,  Tel. 14362
-  Enriqueta Schillinger, Feldkirch  Tel. 14522 
-  Jenny Schipper, Hartheim  Tel. 8090089
Leitung:
Hiltrud Böhler, Breisacher Str. 8, Hartheim, Tel. 12610
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES

Beratungsstelle Für Eltern,
Kinder, Jugendliche 0761/2187-2411

Pflegebegleiter
Koordinatorin: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Caritasverband für den  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14 
79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  Tel. 97633/8404 

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen
 Tel. 07633/12219
Ambulanter Pflegedienst
Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pflegekassen

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Einsatzleitung: Antoinette Faller Tel. 07633/15591

Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
www.skf-staufen-badkrozingen.de 
Familien-/ Lebensberatung 
Schwangerenberatung 
Lammplatz 3, 79189 Bad Krozingen 
 Tel.07633/8069093 
 E-Mail l.hans@skf-staufen.de 

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle 
für Alkohol- und Drogenprobleme 
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V. 0761/156309-0 
und Fax 0761/156309-99 
 E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau
79189 Bad Krozingen
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage 
Telefon 07633/8090856
Fax 07633/8090857
Info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter 
der Mobil-Nr. 0160/96842020

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V. 
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 
Tel. 0761/36122, Fax: 0761/36123 
E:Mail: info@bsvsb.org, Internet: www.bsvsb.org 

IMPRESSUM

Amtliche Bekanntmachungen der
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Raumpfleger/in für Vita Classica gesucht 
Demnächst können wir aller Voraussicht nach das Thermalbad wieder öffnen. 
Für die Unterhaltsreinigung in unserer schönen Vita Classica-Therme suchen wir eine
flexible, zuverlässige, freundliche und gründliche Reinigungskraft. 
Gerne erwarten wir gute deutsche Sprachkenntnisse. Die Beschäftigung kann in 
verschiedenen Modellen (450,00 €-Basis, Teilzeit unter 20,0 Std./Woche, mehr als 
20,0 Std. /Woche u. a.) stattfinden. Wir bieten zusätzliche Altersvorsorge, betriebliches
Gesundheits- Management, ein gutes Betriebsklima und weitere Sozialleistungen.  

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
KUR UND BÄDER GMBH BAD KROZINGEN 
Herbert-Hellmann-Allee 12, 79189 Bad Krozingen 
mail@bad-krozingen.info • Tel. 0 76 33 / 40 08 119 



Regina Dischinger, Hauptstraße 32a, 79227 Schallstadt-Mengen, Tel.: 07664/34 19

Frischer Wind in Sachen Mode !!!
Wir sind da.....

Mo., Di., Do., Fr. 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sa. 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Mittwoch nach Vereinbarung

Geschäft: 0 76 64 / 34 19
Regina Dischinger: 
0 76 33 / 5 02 34
Eva Lindlar:
0 76 33 / 93 98 17

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

33 J., öffentl. Dienst sucht Wohnung 
2-3 Zimmer, Balk. oder Terr., Stellpl., Nichtraucher, keine Haustiere. 

Vorzugsweise Bad Krozingen/Hartheim. WM bis 700,- €. 
Telefon 0171 - 3 87 41 89  •  stephangriesbaum@web.de 



Suchen Sie die Herausforderung bei uns. Wir suchen für das 
Stadion und die Sporthalle Unterbach zum frühestmöglichen
Zeitpunkt einen

Hausmeister (m/w/d)
Stellencode: 63021008

sowie eine
Aushilfskraft (m/w/d)

Stellencode: 63021009.

Es handelt sich bei der Hausmeisterstelle um eine unbefristete
Vollzeitstelle.

Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche anfallenden Hausmeis-
tertätigkeiten. Die Übertragung von Hausmeistertätigkeiten in
anderen städtischen Gebäuden und Aufgaben im Freibad behal-
ten wir uns vor. Abend- und Wochenenddienste sowie die Mit-
arbeit im Winterdienst setzen wir voraus.

Sie sind belastbar, flexibel und zuverlässig. Des Weiteren haben
Sie sehr gute Umgangsformen und besitzen den Führerschein
Klasse B.

Die Vergütung des Hausmeisters richtet sich nach EG 5 TVöD.
Die Vergütung der Aushilfskraft erfolgt auf Stundenbasis.

Für Rückfragen stehen Ihnen

Fachbereichsleiterin Personal und Personalentwicklung –
Heike Marquart

Fragen zur Bewerbung / Einstellungsverfahren
Tel.: 07424 / 9571-104 (vormittags)

E-Mail: heike.marquart@spaichingen.de

Fachbereichsleiter Planen / Bauen –
Benedikt Schmid
Fragen zur Stelle

Tel.: 07424 / 9571-630
E-Mail: benedikt.schmid@spaichingen.de

zur Verfügung.

Die Stelle passt zu Ihnen und Sie möchten uns näher kennenler-
nen? Dann bewerben Sie sich noch heute online auf unserer
Homepage mit dem Formular für Online-Bewerbungen:
https://www.spaichingen.de/de/Aktuelles/Ausschreibungen/
Online-Bewerbung.

Bewerbungsschluss ist der 04.06.2021.

Näheres zu Spaichingen finden Sie unter www.spaichingen.de.



ÖKUMENISCHER PFINGSTGRUSS 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie sie noch, die alten Pfi ngstlieder, die wir nun schon im zweiten Jahr in 
Folge nicht singen können? Wenn ich eins in diesen entbehrungsreichen Zeiten ge-
lernt habe, dann dies, dass der Schatz unserer Lieder auch dann zu uns sprechen 
kann, wenn wir allein ihren Text lesen und die Melodie dabei im besten Falle in un-
serem Innern wie von selbst zum Klingen kommt. Besonders gut gelingt das viel-
leicht beim Pfi ngstlied „O Heilger Geist kehr bei uns ein“, bei dem es sich um ein „Me-
lodieplagiat“ des noch bekannteren Epiphaniasliedes „Wie schön leuchtet der Mor-
genstern“ handelt.
Und auch wenn die Sprache dieses Liedes ein wenig barock und verschnörkelt da-
herkommt und eigentlich nicht die meine ist, rührt sie doch mein Innerstes an. Hier 
ist die Rede vom Heiligen Geist wie von einem guten, alten Freund oder einer ver-
trauten Freundin. Hören Sie mal (in sich) hinein:

Gott hat uns seine Heilige Geistkraft wie eine gute Freundin oder einen guten Freund 
zur Seite gestellt. Ihre Gegenwart erwärmt unser Herz und tut uns wohl wie die Wär-
me und das Licht der Sonne. Diese wärmende Zuwendung und Liebe verwandelt 
uns und macht uns Mut. Sie tut uns gut, sie tröstet uns und entlockt uns das Bes-
te, was in uns steckt. Gleichzeitig ist diese heilsame Kraft des Geistes Gottes eine 
der leisen Töne von zarter Natur, die mich zugleich kraftvoll umgibt. In der Kraft des 
Heiligen Geistes bricht sich die Liebe Gottes Bahn, in ihren Schutz darf ich mich 
stellen.
Versuchen Sie sich einmal in dem Gedanken, dass die Heilige Geistkraft uns Men-
schen als Freundin oder Freund zur Seite steht. Dass sie freundschaftlich, verbind-
lich, wie manchmal auch schützend ihren Arm um unsere Schulter legt und uns den 
Rücken stärkt. Einer Freundin oder einem Freund darf ich mich zumuten, so wie ich 
bin – ganz ungeschminkt, in jeder Lebenslage. Sie tröstet mich und schließt mich 
zärtlich in ihre Arme, wenn ich traurig bin. Ein andermal stellt sie mich mit gleicher 
Selbstverständlichkeit in einen kraftvollen Gegenwind, wenn es dringend nötig ist, 
dass mir mal ordentlich der Kopf durchgepustet wird. Die Kraft des Heiligen Geis-
tes wirkt wie die einer guten Freundin, eines guten Freundes.
Gleichzeitig ist uns mit dem Geschenk der Gottesfreundschaft ein großes Erbe an-
vertraut. Beim Abschied gibt Jesus seinen Freundinnen und Freunden folgende 
Worte mit auf den Weg: „Ich bezeichne euch nicht länger als Diener. Ein Diener weiß 
nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Denn ich habe euch al-
les anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe.“ (Johannes 15, 15)
Eine echte Freundschaft ist kein Dienstleistungsverhältnis. Freunde lassen sich für 
ihren guten Rat und ihre Verlässlichkeit nicht bezahlen, auch nicht für einen omi-
nösen Himmelslohn. Wahre Freunde arbeiten im Alltag ebenso selbstverständlich 
Hand in Hand wie sie zu Festzeiten ausgelassen miteinander feiern. Echte Freun-
de sind nicht knausrig und reagieren empfi ndlich, wenn man ihnen mit dem hilfl o-
sen Rechenexempel von Leistung und Gegenleistung kommt.
Gott versichert uns durch seinen Heiligen Geist seiner verlässlichen Freundschaft 
und die begleitet uns an jedem Tag in all unserem Tun und Lassen. Selbst wenn mein 
Alltag nach außen hin gleich bleibt, der Sinn und die Motivation meines Tuns mit ei-
ner Freundin oder einem Freund an der Seite ist unvergleichlich. Dieser Präsenz 
Gottes in seiner Heiligen Geistkraft darf ich mir immer und überall gewiss sein.
Darum feiern wir Pfi ngsten als Fest der Freundschaft Gottes mit uns Menschen. Ler-
nen wir neu zu staunen darüber, wie diese verlässliche Freundschaft unser (Er)Le-
ben auf den Kopf stellt.

   PFINGSTEN – FEST DER FREUNDSCHAFT

1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein
und lass uns deine Wohnung sein,
o komm, du Herzenssonne!
Du Himmelslicht, lass deinen Schein
bei uns und in uns kräftig sein
zu steter Freud und Wonne!
Sonne, Wonne, himmlisch Leben
willst du geben,
wenn wir beten;
zu dir kommen wir getreten.

3. Steh uns stets bei mit deinem Rat
und führ uns selbst auf rechtem Pfad,
die wir den Weg nicht wissen.
Gib uns Beständigkeit, dass wir
getreu dir bleiben für und für,
auch wenn wir leiden müssen.
Schaue, baue, was zerrissen
und befl issen,
dich zu schauen
und auf deinen Trost zu bauen.

Text: Michael Schirmer (1606 - 1673)
(Evangelisches Gesangbuch für 

Deutschland und Elsaß-Lothringen) 
1995, Nr. 130

Pfr. Andreas Guthmann
für die Ev. Kirchengemeinde 
Bad Krozingen

Dekan Gerhard Disch 
für die Seelsorgeeinheit 
Bad Krozingen-Hartheim

Pfr. Dr. Jobst Bösenecker
für die Ev. Kirchengmeinde 
Mengen-Hartheim
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Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst 
mit Mozart-Messe

24. Mai 2021, 10.30 Uhr beim Musikpavillon im Kurpark

Ein bisschen fühlt es sich immer noch so an wie in Noahs 
Arche. Und zwar seit langer Zeit. Wir können nicht so, wie 
wir gerne wollen, und fragen uns: Wann hört das endlich 
auf? Bei Noah ist es eine Taube, die irgendwann ein Zweig-
lein der Hoff nung bringt. So wird eine kleine Taube zur 
Hoff nungsträger*in.

Zugleich ist die Taube das Zeichen des Heiligen Geistes – 
jener Kraft, die es uns ermöglicht, uns über unsere inne-
ren und äußeren Grenzen zu erheben. Diese göttliche 
Kraft freundschaftlicher Verbindlichkeit und Inspiration 
feiern wir in einem ökumenischen Gottesdienst zum 
Pfi ngstmontag beim Musikpavillon im Kurpark.

Zu Gehör kommt dabei auch die sog. Missa brevis in C-Dur 
von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 259).
Mitwirkende sind Musiker*innen der Ev. Kirchengemein-
de Bad Krozingen und der Seelsorgeeinheit Bad Krozin-
gen-Hartheim, der Projektchor der Ev. Kirchengemeinde 

sowie Mitglieder des Philharmonischen Orches-
ters Freiburg.
Die musikalische Leitung hat Bezirkskantorin 
Susanne Konnerth, die Liturgie und Predigt ge-

stalten Dekan Gerhard Disch, Pfarrer Dr. Jobst Bösene-
cker und Pfarrer Andreas Guthmann.
Und wenn es nach den Verantwortlichen geht, sollen auch 
jede Menge Tauben mit dabei sein. Natürlich nur so viele, 
wie Sie „einfl iegen“. Wir setzen auf Sie! Und rechnen mit 
Ihrer überwältigenden Creativität (= die pfi ngstliche 
Schöpfungs- und Gestaltungskraft!). Im besten Fall wird 
sich so am Pfi ngstmontag auf der Kurparkwiese ein gan-
zer Vogelschwarm einfi nden. (Womit die Krähen aus-
nahmsweise mal nicht gemeint sind …)
Und so könnte es gehen. Rechtsseitig fi nden Sie die Bau-
anleitung für die Origami-Tauben. Ausgangsbasis ist ein 
quadratisches Papier – egal welcher Farbe, welchen Mus-
ters und welcher Größe.
Überraschen Sie sich selbst und uns alle! Stellen wir ein-
mal mehr unsere Schwarmintelligenz unter Beweis!

Um die coronabedingten Anmeldeformalitäten möglichst 
geschmeidig zu gestalten, bitten wir Sie sich zuvor anzu-
melden: entweder telefonisch bis Freitag, 21.05., 17 Uhr 
über das Ev. Gemeindebüro (Tel. 07633 / 32 42) oder bis 
Samstag, 22.05., 17 Uhr über die Homepage der Kath. 
Seelsorgeeinheit (www.kath-bk-ha.de). Und vergessen 
Sie am Montag nicht außer Ihrem Vogel auch eine medi-
zinische Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen!

PFINGSTMONTAG

4 Den Bogen wieder wenden 
und „Spitze auf Spitze“ falten. 
Danach die oben liegende 
Spitze an der Orientierungs-
linie nach unten falten.

5 Die Taube erneut wenden 
und drehen, bis sie wie 
abgebildet liegt. Dann die 
untere Flügelspitze nach 
oben falten.

3 Die obere Spitze (Nord-
kirchenkreuz) an der 
Orientierungslinie nach 
unten falten.

7 Jetzt noch den „Schnabel“ 
anhand der Orientierungs-
linien nach innen klappen 
und fertig ist die Origami-
Taube.

Geschafft! 
Herzlichen Glückwunsch!

#hoffnungswege

Tipp zum Aufhängen:
Einen dünnen Faden (Nähgarn) 
auf einem kleinen Stück Klebeband 
fixieren. Die Taube wird im vorderen 
Bereich etwas aufgefaltet, so kann 
der Faden mit dem Klebeband 
verdeckt befestigt werden. 

Hier mittig 
zwischen den 
beiden Faltlinien 
den Klebestreifen mit 
dem Band anbringen.

6 Die Taube erneut wenden 
und drehen, bis sie wie 
abgebildet liegt. Dann 
beide Flügelspitze nach 
oben falten.

Stand: April 2021

hoffnungswege.de

1 Den ausgeschnittenen Bastel-
bogen mit den Augen nach 
oben hinlegen und entlang 
der Rückenlinie falten und 
wieder aufklappen.

Bevor Sie mit dem Falten beginnen, 
können Sie Ihre Taube ganz 
individuell bemalen auf unserer 
Blanko-Papiervorlage oder Sie 
nutzen unsere farbigen Vorlagen. 

Die Faltvorlage an der gestrichelten 
Linie ausschneiden – es muss eine 
saubere, quadratische Form 
ergeben. 

Jetzt geht es los – 
viel Spaß beim Falten!

2 Den Bogen wenden und 
horizontal, mittig „Spitze auf 
Spitze“ falten. 
Das Nordkirchenkreuz zeigt 
nun nach oben.

Faltanleitung

Origami-Taube

Foto: Tobias Dorn

Bauanleitung 
Origami-Taube
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BLEIBEN ODER GEHEN?

Es gibt wohl mehr als genug Gründe sich in diesen Tagen 
über die Kirche aufzuregen und zu sagen: „Jetzt ist es ge-
nug! Ich bin es leid, all das nochmals aufzuzählen, was 
mich an der Kirche aufregt. Ich gehe.“
Wer`s glaubt - unter diesem Titel hat Christiane Lutz sich 
im Magazin der Süddeutschen Zeitung (31.03.21) mit 
dem Thema Kirche auseinandergesetzt. Sie, die nicht ein-
mal besonders fromm ist, aber gut katholisch sozialisiert, 
muss sich ständig rechtfertigen, warum sie noch in der 
Kirche ist; warum sie glaubt. Es gibt mehr als genug Grün-
de sich aufzuregen und sich zu verabschieden. Dabei 
kommt sie ins Nachdenken über Kirche:
»Angenommen, es gäbe einen Ort, an dem sich Menschen 
begegnen, um ihre Freude über das Leben zu teilen, ihre 
Zweifel, ihre Dankbarkeit und ihre Ängste, und die sich in 
einem gemeinsamen Gefühl einig sind, nämlich einer 
Grundannahme, dass das alles schon einen Sinn hat. Und 
dass es eine Kraft gibt, die ihre Hand über sie hält. Das 
könnte Kirche sein. Gar keine so schlechte Idee.«
Uns interessieren Ihre Erfahrungen: Wie erleben Sie Kir-
che? Wo erleben Sie Kirche kraftvoll? Was wünschen Sie 
sich von Kirche?

Das könnte Kirche sein …

Schreiben Sie uns Ihre Gedanken und Ihre Meinung dazu.
Für Ihre Rückmeldung können Sie entweder die hier 

abgedruckte Karte ausschneiden oder sich eine der Kar-
ten nehmen, die in oder auch vor unseren Kirchen auslie-
gen. Im Eingangsbereich unserer Kirchen stehen zudem 
Boxen bereit, in die Sie Ihre Reaktionen einwerfen kön-
nen.

Ihre Rückmeldungen sollen uns Impuls dazu sein, als 
Kirche kraftvoll und zum Wohl der Menschen das Leben 
in Bad Krozingen und Hartheim mitzugestalten. So möch-
ten wir Kirche für Sie sein.

Die Seelsorgeteams der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinden

Veni Creator Spiritus – Komm, 
Schöpfer Geist

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 
du Beistand, den der Vater schenkt; 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

Text: nach “Veni Creator Spiritus” Hrabanus Maurus 
(†856), Übersetzung: Friedrich Dörr (1908–1993), 
Gotteslob (kath. Gesangbuch für Deutschland und 
Österreich) 2013, Nr. 342

Dich sendet Gottes Allmacht aus 
in Feuer und in Sturmes Braus; 
du öffnest uns den stummen Mund 
und machst der Welt die Wahrheit kund.

Entflamme Sinne und Gemüt, 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 
in deiner Kraft das Gute tut.
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sekretariat@kath-bk-ha.de 
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»Angenommen, es gäbe einen Ort, an dem sich Menschen begegnen, um ihre 
Freude über das Leben zu teilen, ihre Zweifel, ihre Dankbarkeit und ihre Ängste, und 
die sich in einem gemeinsamen Gefühl einig sind, nämlich einer Grundannahme, dass 
das alles schon einen Sinn hat. Und dass es eine Kraft gibt, die ihre Hand über sie hält.«

Christiane Lutz: »Wer‘s glaubt.« 
Süddeutsche Zeitung Magazin | 31. März 2021

Gar keine so schlechte Idee ! 
Dazu fällt mir ein...

 
Seelsorgeeinheit Bad Krozingen - Hartheim

Das könnte Kirche sein .

Wir sammeln Ihre Erfahrungen und Ideen ... 
Bitte werfen Sie die Karte in die dafür bereitstehende Schachtel im Eingangsbereich unserer Kirchen ein.

Evangelische Kirchengemeinde 
Bad Krozingen

ev.kirche.bad.krozingen@t-online.de 
www.evkirche-bk.de

Pfingsten

In Jerusalem saßen sie zusammen, die Männer und Frauen, die 
Jesus nachgefolgt warten. Auch seine Mutter Maria sowie sei-
ne Brüder waren dabei. Genau 50 Tage (auf Griechisch „pente-
koste“) war es her, dass Jesus am Ostertag von den Toten auf-
erstanden war. Danach hatte er noch 40 Tage mit ihnen gere-
det, gegessen und gebetet. Seit zehn Tagen, seitdem er am 
Himmelfahrtstag vor ihren Augen verschwunden war, mussten 
sie nun endgültig ohne ihren geliebten Meister auskommen. 
Doch Jesus hatte versprochen: Gott wird euch den Heiligen 
Geist senden – diese Kraft wird euch stark machen, damit ihr 
meine Worte bis an die Enden der Erde tragen könnt. Bleibt in 
Jerusalem, bis es soweit ist. Nun war dieser Tag gekommen. Ge-
gen neun Uhr morgens, mitten in der Stadt, kam es über sie wie 
ein brausender Sturmwind. Es erschienen ihnen „Zungen, zer-
teilt wie von Feuer“, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Nichts 
hielt die Männer und Frauen mehr im Haus. In aller Öffentlich-
keit redeten sie so erfüllt und im wörtlichen Sinne „be-geistert“ 
von Gott, dass manche sie für betrunken hielten. Ihre Worte aber 
waren so vollmächtig und glaubwürdig, dass 3000 Zuhörende 
sich taufen ließen. Das war der Geburtstag der Kirche. Nun brei-
tete sich das Evangelium in alle Welt aus, in alle Sprachen und 
Nationen. Wo dieser Heilige Geist die Menschen berührt, da wer-
den Erinnerungen lebendig und alte Texte sprechen zu uns. 
Traurige werden getröstet, Mutlose begeistert. Pfingsten erin-
nert daran: Gott ist auch heute noch am Werk und lässt uns Men-
schen nicht allein.

Im Übrigen meine ich 
Dass Gott der Herr uns gerade in diesen Tagen 
Des wetterwendischen Frühlings 
Aber auch der sich uns nähernden Wärme 
Uns wieder den Aufbruch der Natur 
Und damit den Neuanfang auch für unser Gemüt 
Und unseren Geist deutlich spüren lässt 
Dass er uns immer wieder in die Nähe seines Himmels führe 
Sein Wort durch unseren Kopf gehen lässt 
Seinen Blick in unser Herz senkt 
Er möge uns 
Sichtbar und unsichtbar zeigen 
Dass wir nicht verloren sind 
Auch wenn die Welt verloren ging 
Und dass er sich unser erbarmt 
So wie wir uns erbarmen wollen 
Die Hilflosen und Beladenen 
Die Obdach- und Besitzlosen 
Sollen unser besonderes Augenmerk haben 
Die Kunst des Zusammenfühlens und Zusammendenkens 
Möchten wir wieder lernen 
Mit ihm dem Sohne und dem Heiligen Geiste 
Lehre uns auf deine Weise die Dinge zu Ende zu denken 
So dass wir neu anfangen können 
Mit dir und mit allen Geschöpfen die du gemacht 
Mit der Schlange und dem Pferd 
Den Menschen aller Arten und Abarten 
Den Weißen den Farbigen allen die unter deinem Himmel 

Der heute in Leib und Seele bei uns ist 
Leben sterben und sich wiedersehen 
Dafür danken wir dir und preisen dich auf 
unseren Wegen 
Von dir und zu dir am Morgen wie am Abend 
ohne Ende.

Hanns Dieter Hüsch
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In der Nähe deines Himmels
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